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Hansestadt Gardelegen
Die Bürgermeisterin

Satzung 
über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die Verkehrsanlagen 

des Ortsteiles Lindenthal in der Hansestadt Gardelegen

Aufgrund der §§ 5 und 8 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
vom 17.06.2014 (GVBl. LSA2014, 288) i. V. m. §§ 2 und 6  und 6 a des Kommunalabgaben-
gesetzes (KAG-LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405) in der jeweils aktuellen 
Fassung hat der Stadtrat der Hansestadt Gardelegen in seiner Sitzung am 11.06.2018 folgen-
de Satzung über die Erhebung eines wiederkehrenden Straßenausbaubeitrages beschlossen:

§ 1
Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen,

Beitragstatbestand
(1)  Die Hansestadt Gardelegen bestimmt, dass anstelle einmaliger Beiträge im Sinne des § 

6 KAG-LSA die jährlichen Investitionsaufwendungen der zu einer Abrechnungseinheit 
zusammengefassten Verkehrsanlagen nach Abzug des Gemeindeanteils von den Beitrags-
pflichtigen im Sinne des § 6 Abs. 8 KAG-LSA als wiederkehrende Beiträge erhoben 
werden.

(2)  Die wiederkehrenden Beiträge werden für alle in der jeweiligen Abrechnungseinheit gele-
genen Grundstücke erhoben, die die Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu den 
in der Abrechnungseinheit zusammengefassten Verkehrsanlagen haben.

(3)  Zu den Investitionsaufwendungen zählt der Aufwand für die erforderliche Erweiterung, 
Verbesserung und Erneuerung der Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze sowie selb-
ständige Grünanlagen und Parkeinrichtungen), ohne deren laufende Unterhaltung.

(4)  Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Erschließungsbeiträge nach den 
§§ 127 ff. Baugesetzbuch erhoben werden müssen. 

§ 2
Abrechnungseinheiten

Es wird eine Abrechnungseinheit für nachfolgend aufgeführte und in einem räumlichen und 
funktionalen Zusammenhang stehenden Verkehrsanlagen gebildet:
Amselweg 
Dompfaffweg
Drosselweg
Finkenweg
Lerchenweg
Nachtigallweg
Zeisigweg
Zur Verdeutlichung wird auf den dieser Satzung als Anlage beigefügten Plan verwiesen. Der 
Plan ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 3
Umfang des beitragsfähigen Aufwands

Zum beitragsfähigen Aufwand gehören insbesondere die Kosten für
1.  den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für die 

Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der Verkehrsanlagen benötigten Grundflä-
chen; dazu gehört auch der Wert der von der Hansestadt Gardelegen hierfür aus ihrem 
Vermögen bereitgestellten Flächen zum Zeitpunkt der Bereitstellung;

2. die Freilegung der Fläche
3.  die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der Fahrbahnen mit Unterbau und Decke 

sowie für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich der Anschlüsse an 
andere Straßen sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen Veränderung des Stra-
ßenniveaus

4.  die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von Wegen, Plätzen und Fußgängerzo-
nen sowie selbständiger Grünanlagen und Parkeinrichtungen in entsprechender Anwen-
dung von Ziffer 3

5. die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von 
 a) Randsteinen und Schrammborden,
 b) Rad- und Gehwegen, 
 c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,
 d) Beleuchtungseinrichtungen, 
 e)  Rinnen und anderen Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der Verkehrsan-

lagen,

 f) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
 g)  Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen) und Grünanlagen, 

soweit sie Bestandteil der Verkehrsanlagen sind;
6. die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung.

§ 4
Gemeindeanteil

Der Anteil der Hansestadt Gardelegen am beitragsfähigen Aufwand beträgt  25 %.

§ 5
Grundstück

(1)  Grundstück nach dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im Sinne des Grund-
buchrechts. Ist ein vermessenes und im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs unter einer 
eigenen Nummer eingetragenes Grundstück nicht vorhanden, so gilt die von dem Bei-
tragspflichtigen zusammenhängend genutzte Fläche als Grundstück. Der Beitragspflich-
tige ist in diesem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße nachprüfbar, insbesondere 
durch amtlich beglaubigte Dokumente, nachzuweisen.

(2)  Durch nachträgliche katastermäßige Vermessungen eintretende Veränderungen der Be-
messungsgrundlagen bleiben unberücksichtigt.

§ 6
Verteilung des umlagefähigen Investitionsaufwands

(1)  Der umlagefähige Investitionsaufwand wird auf alle in der Abrechnungseinheit gelege-
nen Grundstücke verteilt, die die Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu den 
in der Abrechnungseinheit zusammengefassten Verkehrsanlagen bzw. Abschnitten von 
Verkehrsanlagen haben (berücksichtigungsfähige Grundstücke).

  Die Verteilung des Aufwands auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflä-
chen, die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen Grund-
stücksfläche mit dem nach den §§ 7 und 8 maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben.

(2)  Soweit Flächen berücksichtigungsfähiger Grundstücke baulich oder gewerblich nutzbar 
sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 7. Für die übrigen Flächen 
- einschließlich der im Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits einer Bebauungs-
plangrenze, einer Tiefenbegrenzungslinie oder der Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 
4 BauGB – richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 8.

(3)  Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken,
 1.  die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der 

Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles oder im Bereich 
einer Satzung nach  § 34 Abs. 4 BauGB liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks;

 2.  die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes;

 3.  die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei Grundstücken, die 
über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungsbereich;

 4.  für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht,
 a)  wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 

BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstückes,
 b)  wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise 

im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der Verkehrsanlage und 
einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 40 m zu ihr verläuft; bei Grund-
stücken, die nicht an die Verkehrsanlage angrenzen oder lediglich durch einen zum 
Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der 
Verkehrsanlage zugewandten Grundstücksseite und einer Linie, die in einem gleich-
mäßigen Abstand von 40 m zu ihr verläuft;

 5.  die über die sich nach Nr. 2, Nr. 3 oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut 
oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der Verkehrsanlage bzw. im Fall 
von Nr. 4 lit. b) der der Verkehrsanlage zugewandten Grundstücksseite und einer Linie 
hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung 
oder gewerblichen Nutzung entspricht;

(4) Bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die
 1.  nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. 

Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles so genutzt werden,

 oder
 2.  ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender 

Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z.B. land-
wirtschaftliche Nutzung), ist die Gesamtfläche des Grundstückes bzw. die Fläche des 
Grundstücks zugrunde zu legen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.
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§ 7
Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp.

(1)  Der maßgebliche Faktor bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die baulich oder 
gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt.

  Dabei gelten als Vollgeschosse Geschosse, deren Deckenoberfläche im Mittel mehr als 
1,60 m über die Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer 
Grundfläche eine lichte Höhe von 2,30 m haben. Zwischendecken und Zwischenböden, 
die unbegehbare Hohlräume von einem Geschoss abtrennt, bleiben bei der Anwendung 
des Satzes 2 unberücksichtigt. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude 
behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerkes in ihm kein 
Vollgeschoss nach v. g. Definition, so werden bei gewerblich oder industriell genutzten 
Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten 
Grundstücken je angefangene 2,30 m Höhe des Bauwerkes (Traufhöhe) als ein Vollge-
schoss gerechnet.

(2)  Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Voll-
geschoss um 0,25.

(3)  Als Zahl der Vollgeschosse gilt - jeweils bezogen auf die in § 6 Abs. 3 bestimmten Flä-
chen - bei Grundstücken, 

 1.  die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 6 Abs. 3 
Nr.1 und Nr. 2),

 a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse,
 b)  für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen 

Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i. S. von § 11 
Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,3 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe (Traufhöhe) auf ganze Zahlen abgerundet, 

 c)  für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der bau-
lichen Anlagen sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Baurnassenzahl auf ganze Zahlen abgerundet, 

 d)  auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von einem 
Vollgeschoss je Nutzungsebene, 

 e)  für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die 
Zahl von einem Vollgeschoss, 

 f)  für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl 
von zwei Vollgeschossen, 

 g)  für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der 
baulichen Anlagen bzw. die Baurnassenzahl bestimmt ist, der in der näheren Umge-
bung überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Be-
rechnungswert nach lit. a) - c);

 2.  auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1lit. a) bzw. lit. d) - g) oder die Höhe der 
baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten 
wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tat-
sächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1lit. b) bzw. 
lit. c); 

 3.  für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 6 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4), wenn sie

 a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
 b)  unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Voll-

geschosse.
(4)  Der sich aus Abs. 2 i. V .m. Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht mit
 1.  1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 

durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4 a BauNVO), 
Dorfgebietes (§ 5 BauNVO) oder Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder ohne ausdrückli-
che Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplangebietes überwiegend gewerb-
lich oder überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z. B. Ver-
waltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) genutzt wird;

 2.  2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 
durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes 
(§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO) 
liegt.

§ 8
Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung

(1) Für die Flächen nach § 6 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die
 1.  aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan 

nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer  
Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze,  
Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im  
Zusammenhang bebauten Ortsteiles so genutzt werden 0,5

 2.  ganz oder teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB)  
liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen  
in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind  
(z. B. landwirtschaftliche Nutzung), wenn  
a) sie ohne Bebauung sind, bei 
aa) Waldbestand oder nutzbaren Wasserflächen  0,0167 
bb) Nutzung als Grün-, Acker- oder Gartenland  0,0333 
cc) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau) 0,1

 b)  sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung  
vergleichbaren Weise genutzt werden  
(z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze,  
Freibäder, Dauerkleingärten, Campingplätze ohne Bebauung)  0,5

 c)  auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen  
und landwirtschaftliche Nebengebäude (z. B. Feldscheunen)  
vorhanden sind, die bebaute Fläche einschließlich einer  
Umgriffsfläche in einer Tiefe von 10 m vom jeweils äußeren 
Rand der baulichen Nutzung gemessen  1,0 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere  
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a),

 d)  sie als Campingplatz genutzt werden und eine  
Bebauung besteht, die bebaute Fläche einschließlich  
einer Umgriffsfläche einer Tiefe von 10 m vom jeweils  
äußeren Rand der baulichen. Nutzung gemessen 1,0 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere 
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. b),

 e)  sie gewerblich genutzt und bebaut sind, die bebaute Fläche  
einschließlich einer Umgriffsfläche in einer Tiefe von  
10 m vom jeweils äußeren Rand der baulichen Nutzung gemessen  1,5 
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere 
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a)

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 7 Abs. 1.

§ 9
Beitragssatz

Der Beitragssatz wird in einer gesonderten Satzung festgelegt.

§ 10
Entstehung und Fälligkeit der Beitragsschuld, Vorausleistungen

(1)  Die Beitragsschuld entsteht jeweils mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene 
Kalenderjahr.

(2)  Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat 
nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

(3)  Auf die Beitragsschuld können vom Beginn des Kalenderjahres an Vorausleistungen ver-
langt werden.

§ 11
Beitragspflichtige

(1)  Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist das Grundstück mit 
einem dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bür-
gerlichen Gesetzbuch belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Inhaber dieses Rechts 
beitragspflichtig. Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Eigentum 
des Volkes eingetragen sind, tritt an Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte im 
Sinne von § 8 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes in der Fassung vom 29. März 
1994 (BGBl. I S.709).

(3)  Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und Teileigen-
tum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mitei-
gentumsanteil beitragspflichtig.

§ 12
Billigkeitsregelungen

(1)  Ausgehend von einer Durchschnittsgröße der nach der tatsächlichen Nutzung vorwie-
gend Wohnzwecken dienenden Grundstücke im Ortsteilgebiet mit 575 m² gelten derar-
tige Wohngrundstücke i. S. von § 6 c Abs. 2 Satz 1 KAG-LSA übergroß, wenn die  nach 
§ 6 Abs. 3 oder Abs. 4 Nr. 2 zu berechnenden Vorteilsflächen die vorgenannte Durch-
schnittsgröße um 30 v. H. (Begrenzungsfläche) oder mehr überschreitet. Derartige in 
diesem Sinne übergroße Wohngrundstücke, werden in Größe der Begrenzungsfläche in 
vollem Umfang, hinsichtlich  der die Begrenzungsfläche bis um 50 v. H. übersteigenden 
Vorteilsfläche zu 50 v. H. und wegen einer darüber hinausgehenden Vorteilsfläche zu 30 
v. H. des sich nach §§ 6 bis 8 zu berechnenden Straßenbaubeitrages herangezogen. 

(2)  Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet wer-
den, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche  Härte für den Schuldner be-
deuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren 
Einziehung nach Lage des Einzelfalls unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen 
werden.

§ 13
Überleitungsregelungen

gemäß § 6 a Abs. 7 KAG-LSA
Für die Fälle, in denen vor oder nach Inkrafttreten dieser Satzung Erschließungsbeiträge 
nach dem Baugesetzbuch oder Kosten der erstmaligen Herstellung aufgrund öffentlich-recht-
licher Verträge, insbesondere Erschließungsverträge, sonstige städtebauliche Verträge oder 
aufgrund eines Vorhaben- und Erschließungsplans zu leisten waren bzw. zu leisten sind, 
werden die betroffenen Grundstücke bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrags nicht 
berücksichtigt und auch nicht beitragspflichtig, bis die Gesamtsumme der wiederkehrenden 
Beiträge die vorgenannten Zahlungen erreicht, höchstens jedoch auf die Dauer von 20 Jahren 
seit der Entstehung des Beitragsanspruchs. Gleiches gilt für Beiträge nach § 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes des Landes Sachsen Anhalt.

§ 14
Öffentliche Bekanntmachung, Inkrafttreten

(l)  Die öffentliche Bekanntmachung des in § 2 dieser Satzung erwähnten Plans über die Bil-
dung der Abrechnungseinheit erfolgt durch dessen Auslegung im Haus II der Hansestadt 
Gardelegen, Rudolf-Breitscheid-Straße, 39638 Gardelegen, Zimmer 104, während der 
öffentlichen Dienststunden für die Dauer vom 12.07.2018 bis einschließlich 13.08.2018.

(2) Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Gardelegen, den 12.06.2018

Mandy Zepig Dienstsiegel
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Stadt Kalbe (Milde)

Haushaltssatzung 2018 der Stadt Kalbe (Milde)

Auf Grundlage der §§ 45 und 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt in der zurzeit geltenden Fassung, hat die Stadt Kalbe (Milde) die folgende, vom 
Stadtrat in der Sitzung am 22.03.2018 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2018 erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Stadt Kalbe (Milde) voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen 
sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem
a) Gesamtbetrag der Erträge auf 10.221.800 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 10.213.200 Euro

2. im Finanzplan mit dem
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 10.086.800 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  9.722.600 Euro  
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.187.300 Euro 
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.234.400 Euro      
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 280.000 Euro   
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 630.800 Euro   
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, 
die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird mit 0 Euro festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredit) wird auf      
1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
Grundsteuer
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Flächen (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
 Gewerbesteuer auf 340 v. H.

Kalbe (Milde), den 01.06.2018

gez. Karsten Ruth
Bürgermeister

Bekanntmachung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit gemäß § 102 
Abs.2 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) öffentlich be-
kannt gemacht.
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegen nach § 102 Abs.2 
Satz 1 KVG LSA vom

21.06.2018 bis 06.07.2018

zur Einsichtnahme im Gebäude der Stadt Kalbe (Milde), Schulstraße 11 in 39624 Kalbe 
(Milde), Bereich Kämmerei während der Dienstzeiten aus.

Kalbe (Milde), den 04.06.2018

gez. Ruth
Bürgermeister 

EG Hansestadt Salzwedel

Haushaltssatzung der Hansestadt Salzwedel
für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 
17. Juni 2014 (GVBl. LSA S.288) in der zur Zeit geltenden Fassung hat die Hansestadt 
Salzwedel die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 02.05.2018 beschlossene Haushalts-
satzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Hansestadt Salzwedel voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen 
sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem
 a) Gesamtbetrag der Erträge auf 35.174.500 Euro
 b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 35.161.500 Euro

2. im Finanzplan mit dem
 a) Gesamtbetrag der Einzahlungen
  aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 33.397.000 Euro
 b) Gesamtbetrag der Auszahlungen
  aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 31.898.200 Euro
 c) Gesamtbetrag der Einzahlungen
  aus der Investitionstätigkeit auf 2.032.900 Euro
 d) Gesamtbetrag der Auszahlungen
  aus der Investitionstätigkeit auf 3.159.100 Euro
 e) Gesamtbetrag der Einzahlungen
  aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.106.200 Euro
 f) Gesamtbetrag der Auszahlungen
 aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.478.800 Euro

 festgesetzt.
§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
dermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.022.300 Euro festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, 
die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 425.000 Euro festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 6.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 290 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 370 v.H.

§ 6
Die im Haushaltsplan festgesetzten Sperrvermerke werden vom Hauptausschuss der Hanse-
stadt Salzwedel aufgehoben.
Sperrvermerke in Verbindung mit der Beantragung von Zuweisungen entfallen mit deren 
Bewilligung.

§ 7
Alle Investitionen werden im entsprechenden Teilfinanzplan über einzelne Projekte darge-
stellt. 

§ 8
Alle bilanziellen Abschluss- und Korrekturbuchungen gelten als über-/außerplanmäßig be-
willigt, sofern damit keine zusätzlichen Auszahlungsverpflichtungen entstehen.

Hansestadt Salzwedel, den 06.06.2018

gez. Blümel
Bürgermeisterin

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfas-
sungsgesetzes zur Einsichtnahme im Rathaus der Hansestadt Salzwedel, An der Mönchskir-
che 5, 29410 Hansestadt Salzwedel öffentlich aus, und zwar am 21. und 22.06.2018, jeweils 
von 9:00 – 12:00 Uhr in Zimmer 22 sowie vom 25. bis 29.06.2018, jeweils von 9:00 – 12:00 
Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr in Zimmer 26.
 
Die nach § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes erforderliche Genehmigung ist 
durch den Altmarkkreis Salzwedel am 04.06.2018 unter dem Aktenzeichen  30.1.4-1520-455 
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erteilt worden.

Hansestadt Salzwedel, den 06.06.2018

gez. Blümel
Bürgermeisterin

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark Stendal

Öffentliche Bekanntmachung
Beschluss

vom 04.06.2018

Freiwilliger Landtausch: Dolchau
Landkreis:  Altmarkkreis Salzwedel
Verfahrensnummer: SAW 9/0092/01

I  Beschluss
Hiermit wird der freiwillige Landtausch Dolchau nach § 103 c Abs. 2 i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 
2 und § 86 Abs. 2 Nr. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der geltenden Fassung 
angeordnet.

Verfahrensgebiet
Dem Verfahren unterliegen folgende Flurstücke: 

Gemarkung Flur Flurstücke

Dolchau 6 80; 83

Jeggeleben 2 1/36; 5/15

Die Verfahrensfläche beträgt ca. 4,25 ha. Die betreffenden Flurstücke sind auf den zu diesem 
Beschluss gehörende Gebietskarte farbig gekennzeichnet.

II  Gründe
Der Beschluss beruht auf berechtigten Anträgen der Teilnehmer zur Verfahrensdurchführung 
gemäß § 103 a Abs. 1 FlurbG.

Der freiwillige Landtausch dient agrarstrukturellen Interessen. Für die landwirtschaftlichen 
Betriebe wird durch die Arrondierung von Grundstücken eine Verbesserung der Betriebs-
struktur erzielt.

III  Anmeldung von unbekannten Rechten
Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich, aber zur Beteiligung am Ver-
fahren berechtigen, werden aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von 3 Monaten – gerechnet 
vom ersten Tag der Bekanntmachung dieses Beschlusses - bei dem Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Altmark anzumelden.

Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes innerhalb einer von dieser zu setzenden weiteren 
Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu 
beteiligen.

Werden die Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Frist angemeldet oder nachgewie-
sen, so kann das Amt die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen.

IV  Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen den Beschluss kann innerhalb von einem Monat nach der Bekanntgabe schriftlich 
oder mündlich zur Niederschrift Widerspruch beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Altmark, Akazienweg 25, 39576 Stendal, erhoben werden.

Im Auftrag

gez. Hausdorf (DS)
Sachgebietsleiterin
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung Salzwedel, 06. Juni 2018
und Forsten Altmark
Außenstelle Salzwedel
Goethestraße 3 und 5, 29410 Salzwedel

Freiwilliger Landtausch Grünes Band – Barnebeck 
Verf.-Nr.: 39GRB025

Öffentliche Bekanntmachung
über die Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

Mit Beschluss vom 06. Juni 2018 hat das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Fors-
ten Altmark den Freiwilligen Landtausch Grünes Band – Barnebeck, Altmarkkreis Salzwe-
del, gemäß § 103c Abs. 2 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 2 und § 86 Abs. 1 Nr. 1 Flurbe-
reinigungsgesetz (FlurbG) in der zurzeit gültigen Fassung angeordnet.

Dem freiwilligen Landtausch unterliegen folgende Flurstücke:
Hansestadt Salzwedel
Gemarkung Barnebeck, Flur 1, Flurstück 62/17; 
Gemeinde Dähre
Gemarkung Kortenbeck, Flur 1, Flurstücke 26/8, 26/10, 26/12, 29/3, 30/5  und 40/1
Die Größe des Verfahrensgebietes beträgt gemäß den Nachweisen aus dem Liegenschafts-
kataster 2,6475 ha.

Hiermit werden die Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich, aber zur 
Beteiligung am Verfahren berechtigt sind, aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von 3 Monaten 
- gerechnet vom ersten Tag der Bekanntmachung dieser Anordnung - beim Amt für Land-
wirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Akazienweg 25, 39576 Stendal bzw. 
Goethestraße 3 und 5, 29410 Salzwedel anzumelden.

Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes innerhalb einer, von diesem zu setzender weiterer 
Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu 
beteiligen. Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Frist angemeldet oder nach-
gewiesen, so kann das Amt die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen 
(§ 14 Abs. 2 FlurbG).

Der Inhaber eines gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechtes muss die Wirkung ei-
nes vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der 
Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf 
gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).

Im Auftrag
gez. Hallmann

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung Salzwedel, 31. Mai 2018
und Forsten Altmark, Außenstelle Salzwedel
Goethestraße 3 und 5, 29410 Salzwedel

Freiwilliger Landtausch Schwiesau-Sichau
Verf.-Nr.: 34SAW152

Bodenordnungsverfahren Kunrau
Verf.-Nr.: SAW 4.027

Öffentliche Bekanntmachung
über die Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

Mit Beschluss vom 30. Mai 2018 hat das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Fors-
ten Altmark den Freiwilligen Landtausch Schwiesau-Sichau, Altmarkkreis Salzwedel, ge-
mäß§ 103c Abs. 2 i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 2 und§ 86 Abs. 2 Nr. 1 des Flurbereinigungsgesetzes 
(FiurbG) in der zurzeit gültigen Fassung angeordnet.

Dem freiwilligen Landtausch unterliegen u. a. folgende Flurstücke:

Gemarkung Siehau
Flur 4, Flurstücke 70, 102, 109, 56
Flur 5, Flurstück 56
Flur 1 0, Flurstück 202/35

Gemarkung Wernitz
Flur 7, Flurstücke 88, 159

Mit Anordnungen vom 15. März 2011, 22. November 2011 sowie 25. Juni 2013 wurden
folgende Flurstücke dem Bodenordnungsverfahren Kunrau zugezogen:

Gemarkung Kunrau
Flur 3, Flurstücke 16/4, 20/12, 27, 32, 36
Flur 4, Flurstück 123
Flur 5, Flurstück 320/2
Flur 6, Flurstück 28/15, 58/19 und 58/37
Flur 11, Flurstück 44/20
Flur 16, Flurstücke 22, 99
Flur 21, Flurstücke 5, 7 und 81

Gemarkung Neuferchau, Flur 5, Flurstück 16

Gemarkung Steimke, Flur 11, Flurstück 352

Gemarkung Jahrstedt, Flur 9, Flurstück 20

Hiermit werden die Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, aber
zur Beteiligung an den Verfahren berechtigen, aufgefordert, diese innerhalb von 3 Monaten -
gerechnet vom ersten Tag der Bekanntmachung dieser Anordnung - beim Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Akazienweg 25, 39576 Stendal bzw. Goethe-
straße 3 und 5, 29410 Salzwedel anzumelden.

Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes innerhalb einer von diesem zu setzenden weite-
ren Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr 
zu beteiligen. Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Frist angemeldet oder 
nachgewiesen, so kann das Amt die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten las-
sen (§ 14 Abs. 2 FlurbG).

Der Inhaber eines gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechtes muss die Wirkung eines
vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der Be-
teiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf 
gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG ).

Im Auftrag

gez. Krietsch 

Kreiskirchenamt Salzwedel

Friedhofssatzung
für die Friedhöfe des Evangelischen Kirchspiels Jeetze 

Vom 09.05.2018

Inhaltsübersicht:

Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen
§ 1   Leitung und Verwaltung des Friedhofs
§ 2   Friedhofszweck
§ 3   Bestattungsbezirke
§ 4   Nutzungsbeschränkung, Schließung und Entwidmung

Abschnitt 2: Ordnungsvorschriften
§ 5   Öffnungszeiten
§ 6   Verhalten auf dem Friedhof
§ 7   Grabmal- und Bepflanzungsordnung
§ 8   Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof

Abschnitt 3: Bestattungsvorschriften
§ 9   Anzeigepflicht und Bestattungszeit
§ 10  Kirchliche Bestattungen
§ 11  Särge, Urnen und Trauergebinde
§ 12  Ausheben der Gräber, Grabgewölbe
§ 13  Belegung, Wiederbelegung, Graböffnung
§ 14  Umbettungen
§ 15  Ruhezeiten

Abschnitt 4: Grabstätten
§ 16  Arten von Grabstätten und Nutzungsrechte
§ 17  Reihengrabstätten
§ 18  Wahlgrabstätten
§ 19  Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten
§ 20  Benutzung von Wahlgrabstätten
§ 21  Gemeinschaftsgrabanlagen
§ 21a Grabstätten auf der Urnengemeinschaftsgrabanlage in Jeetze und Brunau
§ 22  Grabstätten auf dem Rasenfeld in Jeetze und Brunau

Abschnitt 5: Gestaltung der Grabstätten
§ 23  Friedhofs- und Belegungsplan, Baumbestand
§ 24  Herrichtung und Instandhaltung der Grabstätten, Verkehrssicherheit
§ 25  Verantwortliche, Pflichten
§ 26  Grabpflegeverträge
§ 27  Grabmale
§ 28  Errichtung und Instandhaltung der Grabmale
§ 29  Verzeichnis geschützter Grabmale und Bauwerke
§ 30  Entfernung von Grabmalen

Abschnitt 6: Bestattungen und Feiern
§ 31  Benutzung von Leichenhallen
§ 32  Bestattungs- und Beisetzungsfeiern
§ 33  Friedhofskapelle und Kirche
§ 34  Andere Bestattungsfeiern am Grabe

Abschnitt 7: Schlussbestimmungen
§ 35  Alte Rechte
§ 36  Haftungsausschluss
§ 37  Gebühren
§ 38  Zuwiderhandlungen
§ 39  Öffentliche Bekanntmachungen
§ 40  Rechtsmittel
§ 41  Gleichstellungsklausel
§ 42  Inkrafttreten, Außerkrafttreten
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Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Leitung und Verwaltung des Friedhofs

(1)  Die Friedhöfe in Jeetze, Siepe, Plathe, Brunau und Dolchau stehen in der Trägerschaft 
des Evangelischen Kirchspiels Jeetze.

(2)  Die Leitung und Aufsicht liegen beim Gemeindekirchenrat. Zur Unterstützung der Ver-
waltung kann der Friedhofsträger einen Ausschuss einsetzen und mit der Leitung beauf-
tragen. Er kann sich auch Beauftragter bedienen.

(3)  Kirchliche Aufsichtsbehörde ist das Kreiskirchenamt Salzwedel, Neuperverstr. 2 in 
29410 Salzwedel.

§ 2
Friedhofszweck

(1)   Der Friedhof dient der Bestattung Verstorbener und der Pflege der Gräber im Andenken 
an die Verstorbenen. Er ist zugleich Stätte der Verkündigung des christlichen Auferste-
hungsglaubens. 

 Anonyme Bestattungen ohne Angaben der Namen der Verstorbenen sind unzulässig.

(2) Gestattet ist die Bestattung derjenigen Personen, die
 a)  bei ihrem Ableben Einwohner in den im § 1 genannten Orten des Kirchspiels Jeetze 

waren oder 
 b)  bei ihrem Ableben ein Recht auf Benutzung einer Grabstätte auf dem Friedhof hatten 

oder
 c)  innerhalb des Gemeindegebietes verstorben sind und nicht auf einem Friedhof au-

ßerhalb der Gemeinde beigesetzt werden.

(3)  Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung (Erlaubnis) des 
Friedhofsträgers. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Erlaubnis besteht nicht.

§ 3
Bestattungsbezirke

(1)  Der Bestattungsbezirk der Friedhöfe des Kirchspiels Jeetze umfasst das Gebiet der je-
weiligen Ortsteile der Stadt Kalbe/M., in denen der Friedhof liegt.

(2)  Die Verstorbenen werden auf dem Friedhof beziehungsweise Teilfriedhof des Bestat-
tungsbezirkes bestattet, in dem sie ihren letzten Wohnsitz hatten. Etwas anderes gilt, 
wenn

 a)  ein Nutzungsrecht an einer bestimmten Grabstätte auf einem anderen Friedhof oder 
Teilfriedhof besteht,

 b)  Ehegatten, Eltern, Kinder, Geschwister oder Lebenspartner auf einem anderen Fried-
hof oder Teilfriedhof bestattet sind,

 c)  der Verstorbene in einer besonderen Grabstätte beigesetzt werden soll, die auf einem 
anderen Friedhof oder Teilfriedhof nicht zur Verfügung steht.

(3) Der Friedhofsträger kann Ausnahmen zulassen.

§ 4
Nutzungsbeschränkung, Schließung und Entwidmung

(1) Der Friedhofsträger kann bestimmen, dass
 a)  auf dem Friedhof oder Teilen davon keine Nutzungsrechte mehr überlassen werden 

(Nutzungsbeschränkung),
 b)  der Friedhof oder Teile davon für weitere Bestattungen gesperrt werden (Schlie-

ßung),
 c)  der Friedhof oder Teile davon einer anderen Verwendung zugeführt werden (Entwid-

mung).

(2)  Im Fall der Nutzungsbeschränkung sind Bestattungen nur noch zulässig, soweit die im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Nutzungsbeschränkung bestehenden Bestattungs-
rechte noch nicht ausgeübt worden sind (reservierte Bestattungsrechte). Eine Verlän-
gerung des Nutzungsrechtes ist lediglich zur Anpassung an die regelmäßige Ruhezeit 
zulässig.

(3)  Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen. 
Soweit im Fall einer Teilschließung des Friedhofs das Recht auf weitere Bestattungen 
in einer Wahlgrabstätte erlischt, kann dem Nutzungsberechtigten für die restliche Nut-
zungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungsfalles auf Antrag eine andere Wahlgrab-
stätte (Ersatzwahlgrabstätte) zur Verfügung gestellt werden sowie die Umbettung be-
reits bestatteter Verstorbener, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten des 
Friedhofsträgers ermöglicht werden. 

(4)  Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofs als Ruhestätte der Toten 
verloren und es wird die volle Verkehrsfähigkeit des Grundstücks wiederhergestellt. Die 
Entwidmung eines Friedhofs oder eines Friedhofsteils ist erst nach seiner Schließung 
und nach Ablauf der Ruhezeit nach der letzten Bestattung sowie nach Ablauf aller Nut-
zungsrechte möglich. 

(5)  Nutzungsbeschränkung, Schließung und Entwidmung des Friedhofs oder Teilen davon 
werden öffentlich bekannt gegeben. Nutzungsberechtigte von Wahlgrabstätten erhalten 
einen schriftlichen Bescheid, sofern ihr Aufenthalt bekannt oder ohne besonderen Auf-
wand zu ermitteln ist.

(6)  Umbettungstermine werden einen Monat vorher in ortsüblicher Weise öffentlich be-
kannt gemacht. Gleichzeitig sind sie bei Reihengrabstätten einem Angehörigen des Ver-
storbenen, bei Wahlgrabstätten dem Nutzungsberechtigten mitzuteilen.

(7)  Ersatzgrabstätten werden vom Friedhofsträger auf seine Kosten in ähnlicher Weise wie 
die Grabstätten auf dem entwidmeten oder geschlossenen Friedhof hergerichtet. Die 
Ersatzwahlgrabstätten werden Gegenstand des bestehenden Nutzungsrechtes.

Abschnitt 2: Ordnungsvorschriften

§ 5
Öffnungszeiten

Die Friedhöfe sind während der durch den Friedhofsträger festgesetzten Zeiten von 7.00 Uhr 
bis 19.00 Uhr geöffnet. Sonderregelungen können durch den Friedhofsträger getroffen wer-
den.

§ 6
Verhalten auf dem Friedhof

(1)  Die Friedhofsbesucher haben sich der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Den 
Anordnungen des Friedhofsträgers beziehungsweise des aufsichtsbefugten Friedhofs-
personals ist Folge zu leisten. Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Beglei-
tung Erwachsener betreten.

(2) Innerhalb des Friedhofs ist nicht gestattet:
 a)  das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art, soweit nicht eine besondere Er-

laubnis hierzu erteilt ist; ausgenommen von diesem Verbot sind Kinderwagen und 
Rollstühle sowie Fahrzeuge des Friedhofsträgers und Fahrzeuge, die im Auftrag des 
Friedhofsträgers eingesetzt werden,

 b)  Waren aller Art, insbesondere Blumen und Kränze, nicht genehmigte gewerbliche 
Dienste oder nicht angezeigte Dienstleistungen anzubieten oder dafür zu werben,

 c)   Dienstleistungen oder störende Arbeiten an Sonn- und Feiertagen sowie an Werkta-
gen in der Nähe einer Bestattung oder Beisetzung auszuführen, 

 d)  ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten beziehungsweise ohne Zustimmung 
des Friedhofsträgers gewerbsmäßig zu fotografieren,

 e)   Druckschriften zu verteilen; ausgenommen sind Drucksachen, die im Rahmen von 
Bestattungsfeiern notwendig und üblich sind,

 f)   den Friedhof und seine Anlagen und Einrichtungen zu verunreinigen oder zu beschä-
digen, Einfriedungen und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, Grabstätten und 
Grabeinfassungen unberechtigt zu betreten,

 g)  Abraum und Abfälle aller Art außerhalb der hierfür vorgesehenen Plätze abzulegen,
 h)  Tiere mitzubringen; ausgenommen sind Blindenhunde,
 i)   Ansprachen und musikalische Darbietungen außerhalb von Bestattungsfeiern ohne 

Genehmigung des Friedhofsträgers abzuhalten,
 j) Gläser, Blechdosen und ähnliche Behältnisse als Vasen oder Schalen zu verwenden,
 k)  Unkrautvertilgungsmittel und chemische Schädlingsbekämpfungsmittel, Pestizide 

sowie ätzende Steinreiniger zu verwenden,
 l)  Gießkannen, Gartengeräte und Materialien jeglicher Art auf den Grabstätten oder 

hinter den Grabmalen und in Anpflanzungen aufzubewahren,
 m) Ruhebänke neben Grabstellen oder in deren Nähe aufzustellen.
  Der Friedhofsträger ist berechtigt, bei Verstößen gegen die Buchstaben j), l), m) unpas-

sende Gegenstände entfernen zu lassen.

(3)  Von den Bestimmungen des Absatzes 2 kann der Friedhofsträger Ausnahmen zulassen, 
soweit diese mit dem Zweck des Friedhofs und dieser Satzung vereinbar sind. Erforder-
liche Genehmigungen sind rechtzeitig beim Friedhofsträger einzuholen.

§ 7
Grabmal- und Bepflanzungsordnung

Für die Gestaltung der Grabstätten (Grabmal, gärtnerische Gestaltung und dergleichen) kann 
der Friedhofsträger eine besondere Ordnung erlassen. Diese ist dann als Anlage Bestandteil 
dieser Satzung.

§ 8
Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof

(1)  Steinmetze, Bildhauer, Gärtner, Bestatter, andere Gewerbetreibende und sonstige 
Dienstleistungserbringer (im Folgenden: Gewerbetreibende) haben ihre Tätigkeit auf 
dem Friedhof dem Friedhofsträger vorher anzuzeigen. Sie erhalten nach der Anzeige 
vom Friedhofsträger für längstens ein Jahr eine Anzeigebestätigung, sofern die in den 
nachfolgenden Absätzen 2 und 3 geregelten Voraussetzungen erfüllt sind. Auf Antrag 
kann eine Zulassung für einen Zeitraum von drei Jahren erteilt werden. 

(2)  Der Gewerbetreibende muss in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zu-
verlässig sein und hat dem Friedhofsträger nachzuweisen, dass er einen für die Aus-
führung seiner Tätigkeit ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz besitzt. Wird ein 
Antrag auf Zulassung nach Absatz 1 Satz 3 gestellt, ist die Zuverlässigkeit durch geeig-
nete Unterlagen (zum Beispiel bei Handwerkern durch den Nachweis der Eintragung in 
die Handwerksrolle oder bei Gärtnern durch den Nachweis der Anerkennung durch die 
Landwirtschaftskammer) nachzuweisen.

(3)  Der Gewerbetreibende hat die Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen 
(zum Beispiel eine Grabmal- und Bepflanzungsordnung) schriftlich anzuerkennen und 
zu beachten. 

(4)  Der Friedhofsträger stellt für jeden Gewerbetreibenden nach Absatz 1 einen schriftli-
chen Berechtigungsbeleg aus. Die Gewerbetreibenden haben für ihre Mitarbeiter einen 
Bedienstetenausweis auszustellen. Der Berechtigungsbeleg und der Bedienstetenaus-
weis sind dem Friedhofsträger beziehungsweise dem aufsichtsberechtigten Friedhofs-
personal auf Verlangen vorzuzeigen. 

(5)  Der Gewerbetreibende haftet für alle Schäden, die er oder seine Bediensteten im Zusam-
menhang mit der Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. Entstehen durch 
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Verletzung der Verkehrssicherungspflichten Schäden bei Dritten, hat der Nutzungsbe-
rechtigte den Friedhofsträger von der Haftung freizustellen.

(6)  Gewerbliche Arbeiten und Dienstleistungen auf dem Friedhof dürfen nur werktags in-
nerhalb der Öffnungszeiten ausgeführt werden. Die Arbeiten sind eine halbe Stunde vor 
Ablauf der Öffnungszeit des Friedhofs, jedoch spätestens um 19.00 Uhr, an Samstagen 
und an Werktagen vor Feiertagen spätestens um 13.00 Uhr zu beenden. Soweit Öff-
nungszeiten nicht festgelegt sind, dürfen die Arbeiten in den Monaten März bis Oktober 
nicht vor 6.00 Uhr und in den Monaten November bis Februar nicht vor 7.00 Uhr be-
gonnen werden. Der Friedhofsträger kann eine Verlängerung der Arbeitszeit zulassen. § 
6 Absatz 2 Buchstabe c) bleibt unberührt.

(7)  Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof 
nur vorübergehend an den vom Friedhofsträger genehmigten Stellen gelagert werden. 
Nach Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen ord-
nungsgemäßen Zustand zu versetzen. Die Gewerbetreibenden dürfen auf den Friedhöfen 
keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Gewerbliche Geräte 
dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden.

(8)  Der Friedhofsträger kann die Tätigkeit der Gewerbetreibenden, die trotz Mahnung ge-
gen die Vorschriften der Friedhofssatzung verstoßen oder bei denen die Vorausset¬zun-
gen des Absatz 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, auf Zeit oder Dauer 
untersagen. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist die Mahnung entbehrlich.

Abschnitt 3:  Bestattungsvorschriften

§ 9
Anzeigepflicht und Bestattungszeit

(1)  Eine auf dem Friedhof gewünschte Bestattung ist beim Friedhofsträger unter Vorlage 
der Bescheinigungen des Standesamtes über die Beurkundung des Todesfalles oder ei-
nes Beerdigungserlaubnisscheines der Ordnungsbehörde rechtzeitig anzumelden.

(2)  Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, ist auch das 
Nutzungsrecht nachzuweisen.

(3)  Soll eine Urnenbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über die Einäscherung 
vorzulegen.

(4)  Als anzeigeberechtigt und verpflichtet gelten, soweit der Verstorbene nicht eine ander-
weitige Verfügung getroffen hat, die Angehörigen in der Reihenfolge gemäß Anlage 1.1. 
Kommen für die Bestattungspflicht mehrere Personen in Betracht, so geht jeweils die 
ältere Person der jüngeren Person vor. Beauftragte gehen Angehörigen vor. Dieser Rei-
henfolge eventuell nach dem jeweiligen Landesrecht entgegenstehende Festlegungen 
gehen vor.

§ 10
Kirchliche Bestattungen

(1) Kirchliche Bestattungen sind gottesdienstliche Handlungen.

(2)  Der Friedhofsträger setzt Ort und Zeit der Bestattung im Einvernehmen mit den Ange-
hörigen, dem zuständigen Pfarrer und dem Bestattungsunternehmen fest.

(3)  Die Bestattung durch einen anderen Pfarrer bedarf der Zustimmung des Friedhofsträ-
gers. Die Bestimmungen der Kirche über die Erteilung des Erlaubnisscheines (Dimisso-
riale) bleiben unberührt. Das Auftreten fremder Bestattungsredner ist dem Friedhofsträ-
ger rechtzeitig vor Beginn der Trauerfeier anzuzeigen.

(4)  Stille Bestattungen dürfen nur in Anwesenheit eines Beauftragten des Friedhofsträgers 
vorgenommen werden.

§ 11
Särge, Urnen und Trauergebinde

(1)  Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von 
Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Särge, Sargausstattungen und Sargabdichtungen dürfen 
nicht aus Kunststoffen oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt sein. 
Das Verwenden von mit bioziden Holzschutzmitteln behandelten Särgen, das Verwen-
den von Särgen aus Tropenholz und die Verwendung von paradichlorbenzolhaltigen 
Duftsteinen ist nicht gestattet und muss vom Friedhofsträger zurückgewiesen werden.

(2)  Särge sollen höchstens 2,10 m lang, im Mittelmaß 0,65 m hoch und 0,70 m breit sein. 
Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung des Fried- 
hofsträgers bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(3)  Särge von Leibesfrüchten, Fehlgeborenen und Kindern, die bis zum vollendeten fünften 
Lebensjahr verstorben sind, dürfen höchstens 1,60 m lang, 0,60 m hoch und im Mittel-
maß 0,50 m breit sein.

(4)  Das Einsenken von Särgen in Gräber, in denen sich Schlamm oder Wasser befindet, ist 
unzulässig.

(5)  Urnenkapseln müssen aus zersetzbarem Material sein. Das gilt auch für Überurnen, 
sofern es sich um eine unterirdische Bestattung handelt. 

(6)  Trauergebinde und Kränze müssen aus natürlichem, biologisch abbaubarem Material 
hergestellt sein. Gebinde und Kränze sind nach der Trauerfeier durch die anliefernden 
Gärtner oder Bestatter beziehungsweise durch die Angehörigen oder Nutzungsberech-
tigten wieder abzuholen.

§ 12
Ausheben der Gräber, Grabgewölbe

(1)  Die Gräber werden von Beauftragten des Friedhofsträgers oder einem dazu berechtigten 
Bestattungsunternehmen ausgehoben und wieder zugefüllt.

(2)  Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur 
Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante einer Urne mindestens 0,50 
m.

(3)  Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 
Erdwände getrennt sein.

(4) Das Ausmauern von Gräbern und das Einsetzen von Grabkammern sind unzulässig.

(5)  Vorhandene Gewölbegräber dürfen grundsätzlich nicht weiter belegt werden, es sei 
denn, dass die Gewölbe entfernt und verfüllt werden. Der Friedhofsträger kann hiervon 
Ausnahmen zulassen; diese bedürfen der Zustimmung des  Kreiskirchenamtes.

(6)  Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vor dem Ausheben der Gräber entfernen zu 
lassen. Sofern beim Ausheben Grabmale, Fundamente oder Grabzubehör durch den 
Friedhofsträger entfernt werden müssen, hat der Nutzungsberechtigte die dadurch ent-
stehenden Kosten zu erstatten.

§ 13
Belegung, Wiederbelegung, Graböffnung

(1)  In einem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, eine verstor-
bene Mutter mit ihrem gleichzeitig verstorbenen neugeborenen Kind oder zwei gleich-
zeitig verstorbene Geschwister im Alter bis zu einem Jahr in einem Sarg zu bestatten.

(2)  Vor Ablauf der in dieser Friedhofssatzung festgelegten Ruhezeiten darf ein Grab nicht 
wieder belegt werden.

(3)  Wenn beim Ausheben eines Grabes zur Wiederbelegung Sargteile, Gebeine oder Urnen-
reste aufgefunden werden, sind diese sofort mindestens 0,30 m unter der Sohle des neu 
aufgeworfenen Grabes zu versenken. Werden noch nicht verweste Leichenteile vorge-
funden, so ist das Grab sofort wieder zu schließen und für künftige Nutzung als Bestat-
tungsstätte zu sperren.

(4)  Das Ausgraben einer Leiche und das Öffnen eines Grabes bedürfen der Genehmigung 
des Friedhofsträgers und - soweit das Landesrecht dies vorsieht - der Genehmigung der 
zuständigen staatlichen Behörde. Dies gilt nicht für eine durch richterlichen Beschluss 
angeordnete  Leichenschau.  

§ 14
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2)  Umbettungen von Leichen und Urnen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen 
Vorschriften, der Erlaubnis des Friedhofsträgers. Die Erlaubnis wird nur bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes erteilt. Soweit Landesrecht im ersten Jahr der Ruhezeit eine 
Umbettung zulässt, ist zusätzlich ein dringendes öffentliches Interesse erforderlich. 
Umbettungen aus einer Reihengrabstätte in eine ande-re Reihengrabstätte oder Umbet-
tungen aus Gemeinschaftsanlagen sind nicht zulässig; ausgenommen sind Umbettungen 
von Amts wegen. § 4 Absatz 2 und 3 bleiben unberührt.

(3)  Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- und Aschenreste dürfen nur mit 
Erlaubnis des Friedhofsträgers in belegte Grabstätten umgebettet werden.

(4)  Die Erlaubnis zur Umbettung wird aufgrund eines schriftlichen Antrags erteilt. Antrags-
berechtigt ist

 a)  bei Umbettungen aus Reihengrabstätten der verfügungsberechtigte Angehörige des 
Verstorbenen, 

 b)   bei Umbettungen aus Wahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte.
  Mit dem Antrag sind entweder der Nutzungsvertrag, eine Verleihungsurkunde oder die 

Grabnummernkarte beziehungsweise ein vom Friedhofsträger ausgestellter gleichwer-
tiger Nachweis vorzulegen.

(5)  Die Durchführung der Umbettungen erfolgt durch vom Friedhofsträger hierzu mit einer 
Erlaubnis versehene Berechtigte. Der Zeitpunkt der Umbettung wird vom Friedhofsträ-
ger festgesetzt. Umbettungen von Erdbestattungen finden in der Regel nur in den Mona-
ten Dezember bis Mitte März statt.  

(6)  Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grabstät-
ten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen und nicht durch den Friedhofsträger 
grob fahrlässig oder schuldhaft verursacht worden sind, hat der Antragsteller oder der 
Veranlasser zu tragen.

(7)  Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unter-
brochen oder gehemmt.

(8)  Das Ausgraben von Leichen, Särgen, Aschen oder Urnen zu anderen Zwecken als der 
Umbettung bedarf einer behördlichen oder richterlichen Anordnung.

§ 15
Ruhezeiten

(1)  Die Ruhezeit bei Sargbestattungen und Urnenbeisetzungen beträgt in der Regel 30 Jah-
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re. Der Friedhofsträger kann kürzere Ruhezeiten festlegen, soweit das  jeweilige Lan-
desrecht dies zulässt. Längere Ruhezeiten kann der Friedhofsträger jederzeit festlegen.

(2)  Grabstätten dürfen erst nach Ablauf der festgelegten Ruhezeit wiederbelegt oder ander-
weitig verwendet werden.

Abschnitt 4: Grabstätten

§ 16
Arten von Grabstätten und Nutzungsrechte

(1) Grabstätten werden unterschieden in:
 a) Wahlgrabstätten,
 b) Gemeinschaftsgrabanlagen
 c) Grabstätten auf dem Rasenfeld.

(2)  Nutzungsrechte an Grabstätten werden nur unter den in dieser Satzung aufgestellten Be-
dingungen vergeben. Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen 
bestehen nur Rechte nach dieser Satzung.

(3)  Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Verlängerung eines Nutzungsrechtes an einer 
der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.

(4)  Die Vergabe von Nutzungsrechten wird abhängig gemacht von der schriftlichen An-
erkennung dieser Satzung sowie der Grabmal- und Bepflanzungsordnung, sofern der 
Friedhofsträger eine solche erlassen hat.

(5)  Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich für die Nutzungsberechtigten die Verpflichtung zur 
Anlage und Pflege der Grabstätten. Eine vorfristige Rückgabe des Nutzungsrechtes an 
einer Grabstätte ist grundsätzlich nicht möglich. Ausnahmen kann der Friedhofsträger 
im begründeten Einzelfall zulassen.

(6)  Nutzungsberechtigte haben dem Friedhofsträger jede Änderung ihrer Anschrift mitzu-
teilen. Für Schäden oder sonstige Nachteile, die sich aus der Unterlassung einer solchen 
Mitteilung ergeben, ist der Friedhofsträger nicht ersatzpflichtig.

§ 17
Reihengrabstätten

entfällt

§ 18
Wahlgrabstätten

(1)  Eine Wahlgrabstätte ist eine Grabstätte für eine Sargbestattung oder Urnenbeisetzung, 
an der der Erwerber ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren (kann bis zu 60 
Jahren für erste und zweite Belegung gemäß der in § 15 festgelegten Ruhezeit verlängert 
werden) erwirbt und deren Lage im Einvernehmen mit dem Erwerber bestimmt wird. 
Wahlgrabstätten können in der Reihe oder am Ein-zelstandort vergeben werden.

(2) Für Wahlgrabstätten gelten folgende Abmessungen:
 a)  Sargbestattungen: Länge 2,50 m, Breite 1,25 m,
 b)  Urnenbestattungen: Länge 1,50 m, Breite 1,50 m.
 Maße auf alten Grabfeldern werden hiervon nicht berührt.

(3)  In einer Wahlgrabstätte darf bei Sargbestattungen nur eine Leiche bestattet werden. In 
einer mit einem Sarg belegten Wahlgrabstätte können zusätzlich bis zu zwei Urnen bei-
gesetzt werden. In einer Wahlgrabstätte ohne Sarg können bis zu vier Urnen beigesetzt 
werden. Die für eine Urne bestimmte Mindestfläche beträgt 0,25 m2. Für eine Doppel-
wahlgrabstätte gilt die doppelte Belegungszahl.

(4)  Die Ruhezeit bei Wahlgrabstätten ergibt sich aus § 15. Vor Ablauf der Ruhezeit ist eine 
Wiederbelegung der Wahlgrabstätte nicht zulässig.

§ 19
Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten

(1)  Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten werden nur anlässlich eines Todesfalles vergeben. 
Das Nutzungsrecht beginnt mit dem Tag der Zuweisung. 

(2)  Über die Vergabe des Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte erteilt der Friedhofsträ-
ger eine schriftliche Bestätigung. In ihr wird die genaue Lage der Wahlgrabstätte und die 
Dauer der Nutzungszeit angegeben. Dabei wird darauf verwiesen, dass der Inhalt des 
Nutzungsrechtes sich nach den Bestimmungen der jeweiligen Friedhofssatzung richtet.

(3)  Mit Ablauf der Nutzungszeit erlischt das Nutzungsrecht. Auf Antrag des Nutzungsbe-
rechtigten kann es verlängert werden. Der Antrag ist vor Ablauf des Nutzungsrechts zu 
stellen. § 16 Absatz 3 bleibt unberührt. 

(4)  Überschreitet bei einer weiteren Belegung oder Wiederbelegung von Wahlgrabstätten 
die neu begründete Ruhezeit die laufende Nutzungszeit, so ist das Nutzungsrecht für 
die zur Wahrung der Ruhezeit notwendigen Jahre für die Wahlgrabstätte zu verlängern. 
Bei mehrstelligen Grabstätten ist die Verlängerung für sämtliche Gräber der Grabstätten 
einheitlich vorzunehmen.

(5)  Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der Nutzungsberechtigte sechs Monate 
vorher schriftlich hingewiesen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder kann 
er nicht ohne besonderen Aufwand ermittelt werden, ist durch öffentliche Bekanntma-
chung sowie für die Dauer von drei Monaten durch  Hinweis auf der Grabstätte auf den 
Ablauf des Nutzungsrechtes hinzuweisen.

(6)  Der Erwerber des Nutzungsrechtes soll schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes 
für den Fall seines Ablebens seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm 
das Nutzungsrecht durch schriftlichen Vertrag übertragen. Das Nutzungsrecht kann nur 
auf eine Person aus dem Kreis der in Anlage 1.1 dieser Satzung genannten Personen 
übertragen werden. Die Übertragung bedarf der vorherigen Zustimmung des Friedhof-
strägers.

(7)  Trifft der Nutzungsberechtigte bis zu seinem Ableben keine Regelung nach Absatz 6, 
geht das Nutzungsrecht in der Reihenfolge gemäß Anlage 1.1 dieser Satzung auf die 
Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten über. Innerhalb der einzelnen 
Gruppen wird jeweils der Älteste Nutzungsberechtigter. Der Rechtsnachfolger hat die 
Übernahme des Nutzungsrechtes dem Friedhofsträger schriftlich anzuzeigen.

(8)  Die Übertragung des Nutzungsrechtes wird dem neuen Nutzungsberechtigten schrift-
lich bestätigt. Solange das nicht geschehen ist, können Bestattungen in Wahlgrabstätten 
nicht verlangt werden.

(9)  Ist keine Person zur Übernahme des Nutzungsrechtes bereit oder wird die Übernah-
me des Nutzungsrechtes dem Friedhofsträger nicht schriftlich angezeigt, so endet das 
Nutzungsrecht an der Grabstätte nach einer öffentlichen Aufforderung, in der auf den 
Entzug des Nutzungsrechtes hingewiesen wird.

(10)  Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstät-
ten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur 
einheitlich für die gesamte Grabstätte möglich.

§ 20
Benutzung von Wahlgrabstätten

(1)  In Wahlgrabstätten können nur der Nutzungsberechtigte und seine Angehörigen bestat-
tet werden.

(2) Als Angehörige im Sinne dieser Bestimmungen gelten:
 a) Ehegatten,
 b) der Partner einer eingetragenen Lebensgemeinschaft,
 c) Verwandte auf- und absteigender Linie sowie Geschwister und Geschwisterkinder,
 d)  die Ehegatten der unter Buchstabe c) bezeichneten Personen.

(3)  Auf Wunsch des Nutzungsberechtigten können darüber hinaus mit Zustimmung des 
Friedhofsträgers auch andere Verstorbene beigesetzt werden.

§ 21
Gemeinschaftsgrabanlagen 

(1)  Gemeinschaftsgrabanlagen sind Grabstätten, auf denen mehrere Sargbestattungen oder 
Urnenbeisetzungen vorgenommen werden können. Die Namen und Daten der Verstor-
benen sind entweder auf einem gemeinsamen Gedenkstein oder auf einer in den Rasen 
ebenerdig eingelassenen Gedenkplatte vermerkt. 

(2)  Anonyme Bestattungen ohne Angaben der Namen der Verstorbenen an oder auf der 
Grabstelle sowie das Verstreuen von Asche von Verstorbenen sind unzulässig. 

(3)  Die Grabgestaltung und -pflege von Gemeinschaftsgrabanlagen erfolgt allein im Auf-
trag des Friedhofsträgers. Eine individuelle Mitgestaltung ist unzulässig.

§ 21a
Grabstätten auf der Urnengemeinschaftsgrabanlage in Jeetze und Brunau 

(1)  Urnengemeinschaftsgrabanlagen sind Grabstätten, auf denen mehrere Urnenbeisetzun-
gen vorgenommen werden können. Die Beisetzungsplätze werden der Reihe nach und 
für die Dauer der Ruhezeit von 30 Jahren durch den Friedhofsträger vergeben. 

(2) Jeder Beigesetzte erhält eine Gedenktafel.
  Für das Anfertigen und Anbringen einer Gedenktafel werden Gebühren in Höhe der 

tatsächlich anfallenden Kosten einschließlich Mehrwertsteuer direkt vom Steinmetz er-
hoben.

 Die Beauftragung erfolgt durch den Friedhofsträger. 

(3)  Die Grabgestaltung und -pflege erfolgt allein im Auftrag des Friedhofsträgers. 
 Eine individuelle Mitgestaltung ist nicht zulässig.
  Das Niederlegen von Blumen oder sonstigem Grabschmuck ist nicht gestattet. Der Er-

werber einer Grabstätte auf der Urnengemeinschaftsgrabanlage ist verpflichtet, seine 
Angehörigen von dieser Vereinbarung in Kenntnis zu setzen.

  Sollten sich Blumen oder sonstiger Grabschmuck auf der Urnengemeinschaftsgrabanla-
ge befinden, werden diese auf Kosten des Verursachers abgeräumt und entsorgt.

  Bei der Beisetzung niedergelegter Blumen- und Grabschmuck ist innerhalb von drei 
Wochen zu entfernen.

§ 22
Grabstätten auf dem Rasenfeld in Jeetze und Brunau

(1)  Grabstätten auf dem Rasenfeld sind für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen mög-
lich.

  Die Grabstätten werden durch den Friedhofsträger zugewiesen und Nutzungsrechte an 
ihnen für die Dauer der Ruhezeit von 30 Jahren vergeben.

(2)  Der Nutzungsberechtigte ist zur Aufstellung eines Grabmals innerhalb eines Jahres 
(jedes Grab erhält ein Grabmal) verpflichtet. Die Beauftragung erfolgt durch den Nut-
zungsberechtigten.

  Die Kosten sind vom Nutzungsberechtigten zu tragen. Eine Grabeinfassung ist nicht 
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erlaubt.

(3) Der § 27 dieser Friedhofssatzung gilt entsprechend.

(4) Eine zusätzliche Urnenbeisetzung auf einer Grabstätte dieser Art ist zulässig.

(5) Die Rasenpflege erfolgt allein im Auftrag des Friedhofsträgers.

(6)  Eine individuelle Mitgestaltung ist nur zulässig, wenn die Rasenpflege nicht beeinträch-
tigt wird.

(7)  Bei Bestattungen/Beisetzungen niedergelegter Blumen- und Grabschmuck ist innerhalb 
von drei Wochen zu entfernen.

(8) Für die Beräumung und Entsorgung ist der Nutzungsberechtigte zuständig.

Abschnitt 5: Gestaltung der Grabstätten

§ 23
Friedhofs- und Belegungsplan, Baumbestand

(1)  Der Friedhofsträger führt einen Friedhofs- und Belegungsplan. Gibt es auf dem Fried-
hof verschiedene Abteilungen, so werden diese im Belegungsplan, der Bestandteil die-
ser Satzung ist, entsprechend ausgewiesen. 

(2)  Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb 
der Grabstätten obliegt allein dem Friedhofsträger. Entstehen dadurch Schäden an Grab-
stätten, haftet der Friedhofsträger nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

(3)  Der Baumbestand auf den Friedhöfen steht unter besonderem Schutz. Das Pflanzen von 
Bäumen auf Grabstätten ist untersagt.

§ 24
Herrichtung und Instandhaltung der Grabstätten, Verkehrssicherheit

(1)  Grabstätten sind unbeschadet eventueller Anforderungen aus der Grabmal- und Be-
pflanzungsordnung so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass die Würde 
des Friedhofs gewahrt bleibt. Sie dürfen nur bis höchstens zu einem Drittel der Fläche 
mit wasserundurchlässigem Material bedeckt werden. Bepflanzungen sind so zu gestal-
ten, dass andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigt 
werden. Für die Bepflanzung sind ausschließlich standortgerechte und heimische Pflan-
zen zu verwenden. 

(2)  Das Bedecken der Grabstätte mit Rollkies und anderen Steinmaterialien, mit Rinde, 
Hackschnitzeln und anderem organischen Material ist unzulässig. 

(3)  Das Anliefern und Verwenden von Kunststoffen für die Grabgestaltung und als Grab-
schmuck ist untersagt. Dies gilt insbesondere für Plastikblumen, Plastiktöpfe und Plas-
tikschalen.

(4)  Chemische Unkrautbekämpfungsmittel sowie die Anwendung jeglicher Pestizide bei 
der Grabpflege sind verboten.

(5)  Grabschmuck ist instand zu halten. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich 
von den Gräbern zu entfernen.

(6)  Es dürfen keine Gewächse gepflanzt werden, die sofort oder später mehr als einen Meter 
Wachstum erreichen.

(7)  Die Nutzungsberechtigten beziehungsweise die für die Grabstätte Verantwortlichen 
haben für die Verkehrssicherheit auf den Grabstätten zu sorgen. Aufforderungen des 
Friedhofsträgers zur Herstellung oder Wiederherstellung der Verkehrssicherheit haben 
sie unverzüglich auf eigene Kosten Folge zu leisten. Entstehen durch Verletzung der 
Verkehrssicherungspflichten Schäden bei Dritten, hat der Nutzungsberechtigte den 
Friedhofsträger von der Haftung freizustellen.

§ 25
Verantwortliche, Pflichten

(1)  Für die Herrichtung, die Instandhaltung und die Verkehrssicherheit von Reihengrab-
stätten ist der Inhaber der Grabnummerkarte beziehungsweise der für die Bestattung 
Verantwortliche, von Wahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die Ver-
pflichtung erlischt mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes.

(2)  Für die Errichtung und jede wesentliche Änderung von Grabmalen oder baulichen An-
lagen sowie einzelner Teile davon gilt § 27 Absatz 2. Der Antragsteller hat bei Reihen-
grabstätten die Grabnummerkarte vorzulegen, bei Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht 
nachzuweisen. Sofern es zum Verständnis erforderlich ist, kann der Friedhofsträger die 
Vorlage einer maßstäblichen Detailzeichnung mit den erforderlichen Einzelangaben 
verlangen.

(3)  Die Grabstätten müssen spätestens sechs Monate nach dem Erwerb des Nutzungsrech-
tes sowie nach jeder Bestattung beziehungsweise Beisetzung baldmöglichst ordnungs-
gemäß hergerichtet werden.

(4)  Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und 
pflegen oder damit einen Gewerbetreibenden oder Dienstleister  beauftragen. Dabei sind 
die Anforderungen des § 8 zu beachten.

(5)  Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verant-

wortliche auf schriftliche Aufforderung des Friedhofsträgers die Grabstätte innerhalb 
einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verant-
wortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öffentliche 
Bekanntmachung und ein für die Dauer von acht Wochen angebrachter Hinweis auf der 
Grabstätte. 

(6)  Wird die Aufforderung nicht befolgt, werden Reihengrabstätten vom Friedhofsträger 
nach Ablauf der gesetzten Frist abgeräumt, eingeebnet und eingesät. Die entstehenden 
Kosten bei Reihengräbern hat grundsätzlich der Inhaber der Grabkarte oder der Verant-
wortliche für die Bestattung zu tragen. 

(7)  Der Friedhofsträger kann Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Nutzungsberechtigten 
in Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht entziehen. Grabmale und andere 
Baulichkeiten gehen ab dem Zeitpunkt des Nutzungsrechtsentzugs in die Verfügungs-
gewalt des Friedhofsträgers über. Vor Entzug des Nutzungsrechtes ist der Nutzungsbe-
rechtigte noch einmal schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung 
zu bringen. Ist er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, hat noch einmal 
die entsprechende öffentliche Bekanntmachung und ein für die Dauer von acht Wochen 
angebrachter Hinweis auf der Grabstätte zu erfolgen. In dem Entziehungsbescheid wird 
der Nutzungsberechtigte aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anla-
gen innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu 
entfernen.

(8)  Der Friedhofsträger kann verlangen, dass der Nutzungsberechtigte die Grabstätte nach 
Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes abräumt.

(9)  Weitere Gestaltungsvorschriften ergeben sich aus der jeweils gültigen Grabmal- und 
Bepflanzungsordnung des Friedhofsträgers.

§ 26
Grabpflegeverträge

entfällt

§ 27
Grabmale

(1)  Gestaltung und Inschrift von Grabmalen dürfen das christliche Empfinden nicht verlet-
zen.

(2)  Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen und der damit zusammenhängen-
den baulichen Anlagen bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Fried-
hofsträgers. Mit der Durchführung dürfen nur Gewerbetreibende und Dienstleister be-
auftragt werden. Die Bestimmungen dieser Satzung, insbesondere § 8, sind zu beachten.

(3)  Die Genehmigung ist vom Nutzungsberechtigten rechtzeitig vor der Vergabe des Auf-
trages und der Vorlage von maßstäblichen Zeichnungen und mit genauen Angaben über 
Art und Bearbeitung des Werkstoffes, über Inhalt, Form und Anordnung der Inschrift 
einzuholen. Über den Antrag entscheidet der Friedhofsträger unverzüglich, spätestens 
innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen. Mit Ablauf dieser Frist gilt 
die Genehmigung als erteilt.

(4)  Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
innerhalb einer Frist von einem Jahr nach Erteilung der Genehmigung errichtet worden 
ist.

(5)  Entspricht die Ausführung des Grabmales nicht dem genehmigten Antrag, wird dem 
Verfügungs- beziehungsweise Nutzungsberechtigten eine Frist von drei Monaten zur 
Änderung oder Beseitigung des Grabmales gesetzt. Gleiches gilt, wenn Grabmale und 
Anlagen ohne Genehmigung errichtet oder verändert worden sind. Hier wird dem Ver-
fügungs- beziehungsweise Nutzungsberechtigten eine nachträgliche Beantragungsfrist 
von drei Monaten gesetzt. Nach Ablauf der Frist wird das Grabmal auf Kosten des Ver-
fügungs- beziehungsweise Nutzungsberechtigten von der Grabstelle entfernt, gelagert 
und zur Abholung bereitgestellt. Werden auch die zur Abholung abgeräumten und be-
reitgestellten Grabmale vom Nutzungsberechtigten innerhalb von drei Monaten nicht 
abgeholt, gehen sie in die Verfügungsgewalt des Friedhofsträgers über. In diesem Fall 
kann der Friedhofsträger die Grabmale auf Kosten des Nutzungsberechtigten entsorgen 
lassen.

(6)  Werden bis zur Errichtung der endgültigen Grabmale provisorische Grabmale errichtet, 
so sind diese nicht zustimmungspflichtig. Die Verwendung der nichtzustimmungspflich-
tigen Grabmale darf längestens bis zu einem Jahr nach der Bestattung bzw. Beisetzung 
erfolgen.

§ 28
Errichtung und Instandhaltung der Grabmale

(1)  Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des 
Handwerkes so zu fundamentieren und zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind 
und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. 
Dies gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend.

(2)  Die beauftragten Gewerbetreibenden oder Dienstleister haben nach den Vorschriften der 
jeweils geltenden Technischen Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA 
Grabmal) die Grabmale und baulichen Anlagen zu planen, zu errichten und zu prüfen. 
Dabei sind die Grabsteine so zu fundamentieren, dass es nur zu geringen Setzungen 
kommen kann und Setzungen gegebenenfalls durch einen wirtschaftlich vertretbaren 
Aufwand korrigiert werden können. Der Übergabe eines Grabmales und von baulichen 
Anlagen an den Verfügungs- oder Nutzungsberechtigten hat eine Abnahmeprüfung vo-
rauszugehen. Der Friedhofsträger kann überprüfen, ob die Arbeiten gemäß der geneh-
migten Vorlagen ausgeführt worden sind.
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(3)  Die Steinstärke muss die Standfestigkeit der Grabmale gewährleisten. Der Friedhofsträ-
ger kann in einer Grabmal- und Bepflanzungsordnung Näheres regeln. 

(4)  Für den verkehrssicheren Zustand eines Grabmales und seiner sonstigen baulichen An-
lagen ist der jeweilige Nutzungsberechtigte verantwortlich.

(5)  Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen 
davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüg-
lich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann der Friedhofsträger auf Kosten des 
Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (zum Beispiel die Umlegung von Grabmalen) 
treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung des Fried-
hofsträgers nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist der 
Friedhofsträger berechtigt, das Grabmal oder Teile davon auf Kosten des Verantwortli-
chen zu entfernen. Der Friedhofsträger ist verpflichtet, diese Gegenstände drei Monate 
aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand 
nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein 
Hinweis auf der Grabstätte, der für die Dauer von einem Monat angebracht wird.

(6)  Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der aus mangelhafter Standsicher-
heit oder durch das Umstürzen von Grabmalen, Grabmalteilen oder einer baulichen An-
lage verursacht wird. Sie stellen den Friedhofsträger von Ansprüchen Dritter frei, sofern 
diesen kein grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten trifft.

(7)  Die Standfestigkeit der Grabmale wird mindestens einmal jährlich im Auftrag des 
Friedhofsträgers durch eine Druckprobe überprüft und dokumentiert.

§ 29
Verzeichnis geschützter Grabmale und Bauwerke

(1)  Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, die 
als besondere Eigenart eines Friedhofs erhalten bleiben sollen, werden in einem Ver-
zeichnis geführt. 

(2)  Der Friedhofsträger kann die Zustimmung zur Änderung derartiger Grabmale und bau-
licher Anlagen versagen. Die zuständigen Denkmalbehörden sind nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen. 

§ 30
Entfernung von Grabmalen

(1)  Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale nur mit schriftlicher 
Erlaubnis des Friedhofsträgers entfernt werden. Dabei ist § 16 Absatz 6 zu beachten. Bei 
Grabmalen im Sinne des § 29 kann der Friedhofsträger die Zustimmung versagen.

(2)  Nach Ablauf der Ruhezeit oder nach Ablauf des Nutzungsrechtes beziehungsweise nach 
der Entziehung von Grabstätten und Nutzungsrechten sind die Grabmale und sonsti-
gen baulichen Anlagen zu entfernen. Das Entfernen darf grundsätzlich nur durch nach 
§ 8 zugelassene Gewerbetreibende oder Dienstleister erfolgen. Erfolgt die Entfernung 
durch den Verfügungs- oder Nutzungsberechtigten, haftet dieser für alle dabei entste-
henden Schäden, er stellt den Friedhofsträger von allen Ansprüchen Dritter frei. 

(3)  Auf den Ablauf der Ruhezeit/Nutzungszeit soll durch öffentliche Bekanntmachung 
hingewiesen werden. Erfolgt die Entfernung nicht binnen einer Frist von drei Mona-
ten nach der öffentlichen Bekanntmachung, so ist der Friedhofsträger berechtigt, die 
Grabstätte abräumen zu lassen. Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen gehen in die 
Verfügungsgewalt des Friedhofsträgers über; der Friedhofs-träger ist jedoch nicht ver-
pflichtet, diese zu verwahren. Die dem Friedhofsträger erwachsenden Kosten aus der 
Beräumung hat der Nutzungsberechtigte oder Verantwortliche zu tragen. Bei wertvollen 
Grabmalen sind die Bestimmungen des § 29 zu beachten.

Abschnitt 6: Bestattungen und Feiern

§ 31
Benutzung von Leichenhallen

Die vorhandenen Leichenhallen befinden sich in kommunaler Trägerschaft. Die Nutzung 
wird durch Bestimmungen der Stadt Kalbe/Milde geregelt.

§ 32
Bestattungs- und Beisetzungsfeiern

(1)  Bestattungs- und Beisetzungsfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (zum Bei-
spiel Friedhofskapelle, Kirche), am Grab oder an einer anderen im Freien vorgesehenen 
Stelle abgehalten werden.

(2)  Die Benutzung einer Kapelle oder Kirche kann untersagt werden, wenn der Verstorbene 
an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen 
des Zustandes der Leiche bestehen.

(3)  Musik- und Gesangsdarbietungen auf dem Friedhofsgelände bedürfen der Erlaubnis des 
Friedhofsträgers.

§ 33
Friedhofskapelle und Kirche

(1) Kirchliche Gebäude dienen bei der kirchlichen Bestattung als Stätte der Verkündigung.

(2)  Der Friedhofsträger gestattet die Benutzung der kirchlichen Räume durch christliche 
Kirchen, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen angehören. Die Benutzung 

der Räume durch andere Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften bedarf der 
Erlaubnis des Friedhofsträgers. Bei der Benutzung der kirchlichen Räume für Verstor-
bene, die keiner christlichen Kirche angehören, ist der Charakter dieser kirchlichen Ver-
kündigungsstätte zu respektieren. Der Friedhofsträger ist berechtigt, Bedingungen an 
die Benutzung zu stellen.

§ 34
Andere Bestattungsfeiern am Grabe

(1)  Bei Bestattungsfeiern, Ansprachen und der Niederlegung von Grabschmuck am Grabe 
von Verstorbenen anderer als der in § 33 Absatz 2 Satz 1 genannten Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaften sowie Personen, die keiner christlichen Kirche ange-
hörten, ist zu respektieren, dass sich das Grab auf einem kirchlichen Friedhof befindet.

(2)  Widmungsworte auf Kränzen und Kranzschleifen dürfen christlichen Inhalten nicht zu-
widerlaufen.

(3)  Stille Bestattungen dürfen nur in Anwesenheit eines Beauftragten des Friedhofsträgers 
vorgenommen werden.

Abschnitt 7: Schlussbestimmungen

§ 35
Alte Rechte

(1)  Die Nutzungszeit und die Gestaltung von Grabstätten, über welche der Friedhofsträger 
bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt hat, richten sich nach den bisherigen 
Vorschriften.

(2)  Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer, die vor dem Inkrafttreten 
dieser Satzung entstanden sind, werden auf eine Nutzungszeit nach § 15 Absatz 1 und 
§ 19 Absatz 3 dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf 
eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Satzung und der Ruhezeit der zuletzt beigesetzten 
Leiche oder Urne.

(3) Im Übrigen gilt diese Satzung.

§ 36
Haftungsausschluss

Der Friedhofsträger haftet nicht für Schäden, die durch Tiere, durch höhere Gewalt, durch 
dritte Personen oder durch nichtsatzungsgemäße Benutzung des Friedhofs, seiner Anlagen 
und Einrichtungen entstehen. 

§ 37
Gebühren

(1)  Für die Benutzung des Friedhofs, kirchlicher Gebäude und anderer Einrichtungen 
werden Gebühren nach der jeweils geltenden Gebührensatzung des Evangelischen 
Kirchspiels Jeetze erhoben. Zur Erhebung der Gebühren erlässt der Friedhofsträger Be-
scheide. Darüber hinaus können auch Verwaltungskosten nach der jeweils geltenden 
kirchlichen Verwaltungskostenanordnung erhoben werden.

(2)  Nicht entrichtete Gebühren können im Wege des landesrechtlichen Verwal-tungsvoll-
streckungsverfahrens beigetrieben werden.

§ 38
Zuwiderhandlungen

(1)  Wer den Bestimmungen der §§ 5, 6 Absatz 1, Absatz 2 Buchstabe a) bis f) und Absatz 
2 Buchstabe h) und i), § 8 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 bis 6, § 12 Absatz 1, §§ 22 
und 32 bis 34 zuwiderhandelt, kann durch einen Beauftragten des Friedhofsträgers des 
Friedhofs verwiesen werden. Verstöße können als Hausfriedensbruch verfolgt werden.

(2)  Strafrechtlich relevante Tatsachen werden nach den dafür geltenden staatlichen Bestim-
mungen verfolgt.

§ 39
Öffentliche Bekanntmachungen

(1)  Die Friedhofssatzung und alle ihre Änderungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit  der Geneh-
migung durch das Kreiskirchenamt.

(2)  Friedhofssatzungen und Aufforderungen werden öffentlich und im vollen Wortlaut in 
der für Satzungsbekanntmachungen der zuständigen politischen Gemeinde geltenden 
ortsüblichen Weise bekannt gemacht. Zusätzlich werden sie durch Aushang und Kanze-
labkündigung bekannt gemacht.

(3)  Die jeweils gültige Fassung der Friedhofssatzung liegt zur Einsichtnahme beim Vorsit-
zenden des Gemeindekirchenrates aus.

§ 40
Rechtsmittel

(1)  Gegen einen Bescheid des Friedhofsträgers kann der Betroffene innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift beim Friedhofsträger, dem 
Gemeindekirchenrat des Evangelischen Kirchspiels Jeetze Widerspruch einlegen. 

(2)  Hilft der Friedhofsträger dem Widerspruch nicht ab, so erlässt das zuständige aufsichts-
führende Kreiskirchenamt einen Widerspruchsbescheid. 
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(3)  Gegen den ablehnenden Widerspruchsbescheid des Kreiskirchenamtes ist der Klageweg 
zum zuständigen staatlichen Verwaltungsgericht eröffnet. 

(4)  Im Übrigen gelten die landesrechtlichen Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensge-
setzes und der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend. 

(5)  Für die Einlegung eines Rechtsmittels gegen einen Gebührenbescheid gelten die beson-
deren Bestimmungen der Friedhofsgebührensatzung des Friedhofsträgers.

§ 41
Gleichstellungsklausel

Alle Personen-, Funktions- und Amtsbezeichnungen in dieser Satzung gelten für Frauen und 
Männer in gleicher Weise.

§ 42
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)  Diese Friedhofssatzung und alle Änderungen treten jeweils am Tage nach der Veröffent-
lichung in Kraft.

(2)  Mit Inkrafttreten dieser Friedhofssatzung tritt die bisherige Friedhofsordnung vom 
26.09.1994 außer Kraft.

Friedhofsträger:

Brunau, 9.5.2018  gez. Roth
     Vorsitzende des Gemeindekirchenrates

    D. S. gez. Krüger 
     Mitglied des Gemeindekirchenrates

Genehmigungsvermerk:

Kreiskirchenamt  Der Leiter des Kreiskirchenamtes

Salzwedel, 25.5.218 D. S. gez. Weber
     Amtsleiter

Ausfertigung:
Die vom Gemeindekirchenrat des Kirchspiels Jeetze am 09.05.18 beschlossene Friedhofs-
satzung für die Friedhöfe Jeetze, Siepe, Plathe, Brunau und Dolchau wurde dem Kreiskir-
chenamt Salzwedel als zuständiger Aufsichtsbehörde angezeigt. Die Aufsichtsbehörde hat 
am 25.05.18 unter dem Aktenzeichen RT 72 vorstehend genannter Satzung die kirchenauf-
sichtliche Genehmigung erteilt.
Die vorstehend genannte Friedhofssatzung des Kirchspiels Jeetze wird hiermit ausgefertigt 
und öffentlich bekannt gemacht.

Kreiskirchenamt  Der Leiter des Kreiskirchenamtes

Salzwedel, 25.5.18 D. S. gez. Weber
     Amtsleiter

Anlage 1.1 - zu § 9 Absatz 4 der Friedhofssatzung vom 09.05.18

Als anzeigeberechtigt oder verpflichtet gelten die Angehörigen in folgender Reihe:

Sachsen-Anhalt:

1.  der Ehegatte
2.  der Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft
3.  die volljährigen Kinder
4.  die Eltern
5.  die Großeltern
6.  die volljährigen Geschwister
7.  die volljährigen Enkelkinder

Kreiskirchenamt Salzwedel

Friedhofsgebührensatzung
für die Friedhöfe des Evangelischen Kirchspiels Jeetze

mit den Friedhöfen in Jeetze, Siepe, Plathe, Brunau und Dolchau. 

Der Gemeindekirchenrat hat in seiner Sitzung vom 09.05.18 die nachstehende Fried-
hofsgebührensatzung gemäß § 37 der Friedhofssatzung vom 09.05.18 beschlossen.

Inhaltsübersicht:

Abschnitt 1: Gebühren
§ 1   Gebührenpflicht
§ 2   Gebührenschuldner
§ 3   Entstehung der Gebühr und Fälligkeit
§ 4   Stundung, Erlass und Rückzahlung von Gebühren
§ 5   Rechtsmittel

Abschnitt 2: Gebührentarif
§ 6   Nutzungsgebühren
§ 7   Bestattungsgebühren
§ 8   Gebühren für Ausgrabungen und Umbettungen

§ 9   Gebühren für die Grabberäumung
§ 10  Friedhofsunterhaltungsgebühren
§ 11   Gebühren für die Benutzung einer Leichenhalle, einer Friedhofskapelle oder einer 

Kirche
§ 12  Verwaltungskosten
§ 13  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Abschnitt 1: Gebühren

§ 1
Gebührenpflicht

(1)  Für die Benutzung der Friedhöfe in den Gemeinden des Kirchspiels Jeetze, derer Ein-
richtungen und Anlagen sowie für besondere Leistungen des Friedhofsträgers werden 
Gebühren nach Maßgabe dieser Friedhofsgebührensatzung erhoben. 

(2)  Werden erbrachte Leistungen nur teilweise in Anspruch genommen, so ist dennoch die 
volle Gebühr zu entrichten. Wird von der Benutzung des Friedhofs und seiner Bestat-
tungseinrichtungen nach Beantragung Abstand genommen, sind die Aufwendungen zu 
ersetzen, die dem Friedhofsträger entstanden sind. 

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Schuldner der Gebühr ist 
 1.  der Nutzungsberechtigte,
 2.  der für die Grabstätte Verantwortliche,
 3.  der Antragsteller beziehungsweise Auftraggeber einer gebührenpflichtigen Leistung.

(2)  Für die mit der Bestattung zusammenhängenden Gebühren haftet in jedem Falle auch 
der Bestattungspflichtige (Haftungsschuldner).

(3)  Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Entstehung der Gebühr und Fälligkeit

(1)  Die Gebühren entstehen mit der Inanspruchnahme von Leistungen nach der Friedhofs-
satzung. Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch schriftlichen Gebührenbescheid.

(2)  Der Gebührenbescheid wird dem Gebührenschuldner durch einen einfachen Brief be-
kannt gegeben. Die Gebühren werden mit Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

(3)  Der Friedhofsträger kann - außer in Notfällen - die Benutzung des Friedhofs und seiner 
Einrichtungen untersagen sowie Leistungen verweigern, solange fällige Gebühren nicht 
entrichtet worden sind und auch keine entsprechende Sicherheit geleistet worden ist.

(4)  Nicht rechtzeitig gezahlte Gebühren werden kostenpflichtig angemahnt. Nach erfolglo-
ser Mahnung können die Gebühren und die durch die Mahnung entstandenen Kosten im 
Wege des landesrechtlichen Verwaltungsvollstreckungsverfahrens beigetrieben werden. 

§ 4
Stundung, Erlass und Rückzahlung von Gebühren

(1)  Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachli-
cher Härten gestundet sowie ganz oder teilweise erlassen werden.

(2)  Wird auf eine Grabstelle vor Ablauf des Nutzungsrechtes verzichtet, so werden die bei 
der Überlassung des Nutzungsrechtes gezahlten Gebühren nicht, auch nicht teilweise, 
zurückgezahlt.

§ 5
Rechtsmittel

(1)  Gegen den Gebührenbescheid des Friedhofsträgers kann der Betroffene innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift beim Friedhofsträger, dem 
Gemeindekirchenrat des Evangelischen Kirchspiels Jeetze Widerspruch einlegen. 

(2)  Hilft der Friedhofsträger dem Widerspruch nicht ab, so erlässt das zuständige aufsichts-
führende Kreiskirchenamt einen Widerspruchsbescheid. 

(3)  Gegen den ablehnenden Widerspruchsbescheid des Kreiskirchenamtes ist der Klageweg 
zum zuständigen staatlichen Verwaltungsgericht eröffnet. 

(4)  Widerspruch und Klage gegen den Gebührenbescheid haben keine aufschiebende Wir-
kung, das heißt, die Verpflichtung zur sofortigen Zahlung wird durch die Einlegung 
eines Rechtsmittels nicht aufgehoben.

(5)  Im Übrigen gelten die landesrechtlichen Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensge-
setzes und der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend. 

Abschnitt 2: Gebührentarif

§ 6
Nutzungsgebühren

(1) Für Nutzungsrechte an Grabstätten werden folgende Gebühren erhoben:
1.   für Wahlgräber
1.1.   je Wahlgrabstätte   
1.1.1. Erdbestattungen  380,00 €
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1.1.2. Urnenbeisetzungen  205,00 €
2.   für eine Grabstätte auf der Urnengemeinschaftsgrabanlage
2.1.  in Jeetze  770,00 €
2.2.   in Brunau  770,00 €
3.  für eine Grabstätte auf dem Rasenfeld
3.1.  in Jeetze  860,00 €
3.2.  in Brunau  860,00 €

Zu 2. Für das Anfertigen und Anbringen einer Gedenktafel werden Gebühren in Höhe der 
tatsächlich anfallenden Kosten einschließlich Mehrwertsteuer direkt vom Steinmetz erhoben.
Die Beauftragung erfolgt durch den Friedhofsträger.

Zu 3. Der Nutzungsberechtigte ist zur Aufstellung eines Grabmals innerhalb eines Jahres 
(jedes Grab erhält ein Grabmal) verpflichtet. Die Beauftragung erfolgt durch den Nutzungs-
berechtigten.
Die Kosten sind vom Nutzungsberechtigten zu tragen. 

(2)  Für die Verlängerung oder den Wiedererwerb von Rechten an Grabstätten werden pro 
Grabstätte und Jahr folgende Gebühren erhoben:

1.   anlässlich der Belegung der zweiten Stelle eines Doppelwahlgrabes  
1.1.  Erdbestattung  13,00 €
1.2.   Urnenbeisetzung    7,00 €
2.   anlässlich der Belegung eines Wahlgrabes mit einer weiteren Urne  
2.1.   Erdbestattung  13,00 €
2.2.   Urnenbeisetzung    7,00 €
3.   bei sonstigen Verlängerungen oder dem Wiedererwerb
  eines Rechtes an einer Grabstätte  
3.1.   Erdbestattung  13,00 €
3.2.   Urnenbeisetzung    7,00 €
4.  anlässlich einer Zweitbelegung auf einer Grabstätte auf dem Rasenfeld 28,70 €

§ 7
Bestattungsgebühren

entfällt

§ 8
Gebühren für Ausgrabungen und Umbettungen

entfällt

§ 9
Gebühren für die Grabberäumung

Für die Beräumung einer Grabstätte nach Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit, nach 
der Entziehung des Nutzungsrechtes beziehungsweise nach der Entfernung von nicht geneh-
migten Grabmalen und baulichen Anlagen durch den Friedhofsträger oder durch von ihm 
Beauftragte werden folgende Gebühren erhoben: 
1.  Erdgrabstätten  300,00 €
2.  Urnengrabstätten   250,00 €
3. Grabstätte auf dem Rasenfeld 150,00 €
4.  für die Beseitigung von Bäumen, Strauchwerk, Gebüsch je Gewächs   50,00 €
5. für die Beseitigung sonstigen Zubehörs / Grabschmucks    25,00 €
In jedem Fall sind mindestens die tatsächlich entstandenen Kosten zu ersetzen.

§ 10
Friedhofsunterhaltungsgebühren

Für die laufende Pflege und Unterhaltung sowie die Aufrechterhaltung der Ordnung und Si-
cherheit auf dem Friedhof werden unabhängig von der Größe der Grabstätte folgende Fried-
hofsunterhaltungsgebühren je Grab und Jahr erhoben:
1. Jeetze    13,00 €
2. Siepe     23,00 €
3. Plathe    15,00 €
4. Brunau   13,00 €
5. Dolchau  24,00 €

§ 11
Gebühren für die Benutzung einer Leichenhalle, einer Friedhofskapelle 

oder einer Kirche

(1)  Die Leichenhallen sind Eigentum der Stadt Kalbe/Milde. Die Nutzung ist durch die 
Stadt Kalbe/Milde geregelt. Für die Benutzung der Kirchen (Raumnutzung, Strom, Hei-
zung) werden folgende Gebühren erhoben:

 1.  bei Bestattungen von Personen, die einer Christlichen Kirche  
angehören, in Verbindung mit einem Gottesdienst 0,00 €

 2.  bei Bestattungen von Personen, die keiner christlichen Kirche  
angehören und zu deren Beisetzung auch kein Gottesdienst stattfindet  60,00 €

(2)  Die Reinigung erfolgt in Verantwortung und auf Kosten des Nutzers vor und nach der 
Nutzung.

§ 12
Verwaltungsgebühren

Soweit keine Verwaltungskosten nach der jeweils geltenden Kirchlichen Verwaltungskos-
tenanordnung erhoben werden, gelten die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsgebühren:
1.  allgemeine Verwaltungsgebühren aus Anlass einer Bestattung
 oder Beräumung einer Grabstelle          30,00 €
2.  Genehmigung einer Umbettung / Ausgrabung        100,00 €

3. Genehmigung der Beisetzung eines Ortsfremden, soweit 
 nicht bereits ein Anrecht auf Beisetzung in einem Wahlgrab besteht        100,00 €
4.  für sonstige Verwaltungsleistungen
4.1.  Berechtigungskarte zur Durchführung gewerblicher Arbeiten           30,00 €
4.2.  Anzeigebestätigung für Dienstleister und Gewerbetreibende          10,00 €
4.3.  Genehmigung eines Grabmales          30,00 €
4.4.  die Erlaubnis zum Befahren des Friedhofs mit einem Kraftfahrzeug           25,00 €
4.5.  für das Erteilen einer Fotografiererlaubnis          10,00 €
 (gewerbliche Verwendung)

§ 13
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)  Diese Friedhofsgebührensatzung und alle Änderungen treten jeweils am Tage nach der 
Veröffentlichung in Kraft.

(2)  Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührensatzung tritt die bisherige Friedhofsgebüh-
renordnung vom 26.09.1994 außer Kraft.

Friedhofsträger:

Brunau, 9.5.2018  gez. Roth
     Vorsitzende des Gemeindekirchenrates

    D. S. gez. Krüger
     Mitglied des Gemeindekirchenrates

Genehmigungsvermerk:

Kreiskirchenamt  Der Leiter des Kreiskirchenamtes

Salzwedel, 25.5.18 D. S. gez. Weber
     Amtsleiter

Ausfertigung:
Die vom Gemeindekirchenrat des Kirchspiels Jeetze am 09.05.18 beschlossene Friedhofs-
gebührensatzung für die Friedhöfe Jeetze, Siepe, Plathe, Brunau und Dolchau wurde dem 
Kreiskirchenamt Salzwedel als zuständiger Aufsichtsbehörde angezeigt. Die Aufsichtsbehör-
de hat am 25.05.18 unter dem Aktenzeichen RT 72 vorstehend genannter Gebührensatzung 
die kirchenaufsichtliche Genehmigung erteilt. Die vorstehend genannte Friedhofsgebühren-
satzung des Kirchspiels Jeetze wird hiermit ausgefertigt und öffentlich bekannt gemacht.

Kreiskirchenamt  Der Leiter des Kreiskirchenamtes

Salzwedel, 25.5.18 D. S. gez. Weber
     Amtsleiter
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